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Teil A – Allgemeiner Teil

§ A1 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Einmal- 
oder Erstbeitrages 

1. Beginn des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lungen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit des ersten oder des einmaligen Beitrages 

Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach 
Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht 
vor dem Beginn des Versicherungsschutzes. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der 
erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die ers-
te Rate als erster Beitrag. 

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 

Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann 
der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die 
Zahlung nicht bewirkt ist. 

Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

4. Leistungsfreiheit des Versicherers 

Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmali-
gen Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fällig-
keitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor 
Zahlung des Beitrages eingetretenen Versicherungsfall 
nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch 
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die-
se Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerk-
sam gemacht hat. Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht 
ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten hat. 

§ A2  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder sei-
nes Vertreters bis zum Vertragsschluss 

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform 
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

a) Vertragsänderung 

 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 

auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom 
Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ge-
fahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündi-
gungsrecht hinzuweisen. 

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die An-
zeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ver-
letzt. Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungs-
nehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder an-
deren Bedingungen abgeschlossen hätte. 

 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfal-
les zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass 
die Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Um-
stand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet. 

c) Kündigung 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der 
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen. 

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 
(siehe a), zum Rücktritt (siehe b) und zur Kündigung 
(siehe c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte.  

e)  Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum 
Rücktritt (siehe Nr. 2 b) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die 
er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nach-
träglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 



Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Verbundene Sach-Gewerbeversicherung (VSG 2003) – Fassung Januar 2008 

4000005 11/01.2015 Seite 3 von 20 

deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis er-
langt, die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht be-
gründen. 

4. Rechtsfolgenhinweis 

Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a), zum 
Rück- tritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen 
hat. 

5. Vertreter des Versicherungsnehmers 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 
1 und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versiche-
rungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungs-
nehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur be-
rufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versiche-
rungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. 

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c) erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Ver-
tragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 
auf 10 Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig ver-
letzt hat. 

§ A3  Gefahrerhöhung 

1. Begriff der Gefahrerhöhung 

a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 
Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird. 

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 
nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand  ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll. 

2. Pflichten des Versicherungsnehmers 

a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versi-
cherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Ver-
sicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine  Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so 
muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, 
muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer un-

verzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis er-
langt hat. 

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versi-
cherer 

a) Kündigungsrecht des Versicherers 

 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 
nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

 Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 
der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fäl-
len nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kün-
digen. 

b) Vertragsänderung 

 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit- 
punkt der Gefahrerhöhung einen seinen Geschäfts-
grundsätzen entsprechenden erhöhten Beitrag verlan-
gen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr aus-
schließen. Erhöht sich der Beitrag als Folge der 
Gefahrerhöhung  um mehr als 10 % oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, 
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der 
Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsneh-
mer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 

Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Ver-
tragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht in-
nerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von 
der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zu-
stand wieder- hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung 
bestanden hat. 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 

a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 
ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach 
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 
ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm 
die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
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aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war oder 

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfal-
les die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war 
oder 

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem 
Zeitpunkt der Gefahrerhöhung einen seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhten Bei-
trag verlangt. 

§ A4  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei und 
nach Eintritt des Versicherungsfalles 

1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er 
von ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung – ggf. auch mündlich oder telefo-
nisch – einzuholen, wenn die Umstände dies ge-
statten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwen-
dung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu be-
folgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das 
Eigentum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein 
Verzeichnis der abhandengekommenen Sachen 
einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, 
bis die Schadenstelle oder die beschädigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden 
sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren   
(z. B. durch Fotos) und die beschädigten Sachen 
bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer 
aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede 
Auskunft – auf Verlangen in Schriftform – zu ertei-
len, die zur Feststellung des Versicherungsfalles 
oder des Umfanges der Leistungspflicht des Versi-
cherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung 
über Ursache und Höhe des Schadens und über 
den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestat-
ten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zugemu-
tet werden kann; 

jj) für zerstörte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfähige Urkunden un-
verzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und 
etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbesondere 

abhandengekommene Sparbücher und andere 
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu las-
sen. 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versi-
cherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenhei-
ten nach a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach 
den tatsächlichen und rechtlichen Umständen möglich 
ist. 

2. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

a) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 1 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahr- lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen.  

b) Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll- 
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versi-
cherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

§ A5  Folgebeitrag 

1. Fälligkeit 

a) Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 
der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 

b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Zeitraumes bewirkt ist. 

2. Schadenersatz bei Verzug 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folge-
beitrages in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz 
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen. 

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 

a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 
nicht rechtzeitiger Zahlung eines Folgebeitrages auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrages, der 
Zinsen und der Kosten im Einzelnen beziffert und au-
ßerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und 
Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten 
Zahlung hinweist. 

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung des Beitrages oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 
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c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 
gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 
so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam 
wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt 
mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der Versiche-
rungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrages nach Kündigung 

Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leis-
tet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versiche-
rers (siehe Nr. 3 b) bleibt unberührt. 

§ A6  Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung des Beitrages das Lastschriftverfahren 
vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit- 
punkt der Fälligkeit des Beitrages für eine ausreichende 
Deckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 
oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf 
hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, die ausstehenden Beiträge und zukünftigen Beiträge 
selbst zu übermitteln. Durch die Banken erhobene Bear-
beitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug 
können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt 
werden. 

§ A7  Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird. 

§ A8  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

1. Allgemeiner Grundsatz 

a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil des Beitrages zu, der dem Zeitraum entspricht, 
in dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer der Beitrag 
zu, den er hätte beanspruchen können, wenn die Versi-
cherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wä-
re, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

3. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, 
Anfechtung und fehlendem versicherten Interesse 

a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 
Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen zu widerru-

fen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufes entfallenden Teil des Beitrages zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die 
Rechtsfolgen des Widerrufes und den zu zahlenden Be-
trag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zuge-
stimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. 

 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-
sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlten Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu. 

 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der erste 
Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht 
dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr 
zu. 

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 
Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu. 

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-
trages verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall 
der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den 
die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

§ A9  Dauer und Ende des Vertrages 

1. Dauer 

Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 

2. Stillschweigende Verlängerung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht ei-
ner der Vertragsparteien spätestens 3 Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung 
zugegangen ist. 

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als 3 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. 

Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens 3 Mona-
te vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-
gehen. 
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4. Form der Kündigung 

Die Kündigung muss in Schriftform erfolgen. 

5. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. 

§ A10 Kündigung nach einem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung muss der anderen Vertragspartei spätestens 
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Ent-
schädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

4. Form der Kündigung 

Die Kündigung nach Nr. 2 oder Nr. 3 ist in Schriftform zu 
erklären. 

§ A11 Ersatzansprüche 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Über- gang kann nicht zum Nachteil des Versiche-
rungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der 
Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend ge-
macht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden 
vorsätzlich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen  

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruches dienendes Recht un-
ter Beachtung der geltenden Form und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruches auf 
den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Drit-
ten erlangen kann. Im Falle einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

§ A12 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung 

a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 
des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruches abgeschlossen sind. 

 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-
dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens 
zu zahlen ist. 

b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat. 

c) In der Inhaltsversicherung (nach Teil B) wird der über 
den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädi-
gung für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvor-
richtungen fällig, nachdem der Versicherungsnehmer 
gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat. 

2. Rückzahlung des Neuwert oder Zeitwertanteiles 

Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom 
Versicherer nach Nr. 1 b) bzw. Nr. 1 c) geleisteten Ent-
schädigung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbe-
schafft worden ist. 

3. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 
Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – 
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen. 

 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat. 

b) Der Zinssatz beträgt 4 %, soweit nicht aus einem ande-
ren Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist. 

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

4. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3 a) und Nr. 
3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infol-
ge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschä-
digung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

5. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren ge-
gen den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsen-
tanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch 
läuft; 
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c) in der Gebäudeversicherung (nach Teil D) eine Mitwir-
kung des Realgläubigers nach den gesetzlichen Best-
immungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht 
erfolgte. 

§ A13 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalles 

a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-
ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob 
fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leitung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs- 
falles 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so 
gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

§ A14 Überversicherung; Mehrere Versicherer 

1. Überversicherung 

a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-
sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versi-
cherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe des Beitrages der Betrag maßgebend, den 
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Ver-
trag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre. 

b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 
der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswid-
rigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag 
nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem 
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt. 

2. Mehrere Versicherer 

a) Anzeigepflicht 

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzutei-
len. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und 
die Versicherungssumme anzugeben. 

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
nach a) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versi-
cherer unter den in § A2 Nr. 2 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 

oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht 
ein, wenn der Versicherer vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung er-
langt hat. 

c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem 
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt 
eine Mehrfachversicherung vor. 

bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt. Der Versicherungsnehmer 
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag 
des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demsel-
ben Versicherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in 
der Weise, dass die Entschädigung aus allen Ver-
trägen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Ge-
samtbetrag der Versicherungssummen, aus denen 
die Beiträge errechnet wurden, nur in diesem Ver-
trag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Ver-
einbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen 
Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Ver-
sicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre. 

cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag 
bis zu dem Zeit- punkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt. 

d) Beseitigung der Mehrfachversicherung 

aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch 
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder 
die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger 
Minderung des Beitrages auf den Teilbetrag her-
abgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung 
des Beitrages werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht. 

bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden, 
wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versiche-
rungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
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der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen. 

§ A15 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in ei-
nem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein sol-
ches Sachverständigenverfahren können der Versicherer 
und der Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr 
genannten Sachverständigen in Textform auffordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der 
zweite Sachverständige nicht innerhalb von 2 Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung durch den Versicherer ist der Versicherungsneh-
mer auf diese Folge hinzuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Per-
son benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung steht; ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist o-
der mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-
ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständi-
gen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entspre-
chend für die Benennung eines Obmannes durch die 
Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen 
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten: 

a) In der Inhalts- und Gebäudeversicherung 

aa) ein Verzeichnis der abhandengekommenen, zer-
störten und beschädigten versicherten Sachen 
sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in 
Frage kommenden Versicherungswerte zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalles; 

bb) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungs-
kosten; 

cc) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sa-
chen; 

dd) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten. 

b) In der Ertragsausfallversicherung 

aa) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den 
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Re-
geln der Technik frühestens erkennbar war; 

bb) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende 
Geschäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunter-
brechung oder -beeinträchtigung und für das vo-
rausgegangene Geschäftsjahr; 

cc) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Bewertungszeitraumes ohne die 
versicherte Betriebsunterbrechung oder –beein-
trächtigung des Betriebes entwickelt hätten; 

dd) eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu 
entnehmen ist, wie sich Betriebsgewinn und Kos-
ten während des Bewertungszeitraumes infolge 
der versicherten Betriebsunterbrechung oder -
beeinträchtigung gestaltet haben; 

ee) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Ertragsausfallschaden beein-
flussen. Die Sachverständigen haben in den Ge-
winn- und Verlustrechnungen die Bestimmungen 
zum Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen. Al-
le Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; 
die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeichnen. 

c) In der Mietausfallversicherung 

aa) den versicherten Mietausfall; 

bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, wel-
che den versicherten Mietausfall beeinflussen. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch 
die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen 
Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Par-
teien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können 
oder wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ A16 

entfällt 
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§ A17 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
cherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 
wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war. 

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 
an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versi-
cherer nicht darüber informiert hat. 

§ A18 Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 

§ A19 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
3 Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und 
der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne 
grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der 
in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller nicht mit. 

§ A20 Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungs-
vermittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung ei-
nes solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine 

Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlas-
sung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen. 

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

§ A21 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-
vertrages, 

b) eines bestehenden Versicherungsverhältnisses ein- 
schließlich dessen Beendigung, 

c) Anzeige und Informationspflichten vor Abschluss des 
Vertrages und während des Versicherungsverhältnis-
ses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder de-
ren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrages an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der 
Vornahme der Zahlung kannte oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte. 

§ A22 Anzeigen/Willenserklärung 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Verwal-
tung gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über 
den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unbe-
rührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung  

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Wil-
lenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
ab- zugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. 
Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht ange-
zeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt 3 Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. 
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3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebes abgeschlossen, finden 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 

§ A23 Anzuwendendes Recht 

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

Teil C – Ertragsausfallversicherung 

§ C1  Gegenstand der Versicherung 

1. Gegenstand der Deckung 

Soweit dies vereinbart ist, ist der Ertragsausfall des im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Betriebes infolge einer 
durch einen Sachschaden verursachten Störung des Be-
triebsablaufes innerhalb der Haftzeit (siehe § C2) versi-
chert. 

2. Sachschaden 

a) Ein Sachschaden liegt vor, wenn 

aa) bewegliche Sachen und Gebäude, die dem versi-
cherten Betrieb dienen oder 

bb) Akten, Pläne, Geschäftsbücher, Karteien, Zeich-
nungen, Programme und Daten  

 im Versicherungsort (siehe § C12) durch eine versicher-
te Gefahr (siehe § C4) zerstört, beschädigt werden oder 
abhandenkommen. Ein Sachschaden an den in bb) ge-
nannten Fallgruppen setzt eine Zerstörung, Beschädi-
gung oder das Abhandenkommen des Datenträges vo-
raus. 

b) Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden aufgrund 
Sachschäden an 

aa) Kopierschutz (Dongles); 

bb) Daten und Programme, zu deren Nutzung der Ver-
sicherungsnehmer nicht berechtigt ist (z. B. Raub-
kopien); nicht betriebsfertige oder nicht lauffähige 
Programme; Daten und Programme, die sich nur 
im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden; 

cc) Automaten mit Geldeinwurf oder Geldkarten (ein-
schließlich Geldwechsler) sowie Geldausgabeau-
tomaten einschließlich deren Inhalt, es sei denn, 
sie gehören zu den Waren oder Vorräten; 

dd) Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und 
Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für 
die laufende Produktion nicht mehr benötigte Fer-
tigungsvorrichtungen; 

ee) Bargeld; Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere; 

ff) Briefmarken; Münzen und Medaillen; unbearbeite-
te Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, aus-
genommen Sachen, die dem Raumschmuck die-
nen; Schmucksachen, Perlen und Edelsteine und 
auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Telefonkar-
ten), es sei denn, sie gehören zu den Waren. 

3. Ertragsausfall 

a) Ertragsausfall ist der entgehende Gewinn aus dem Um-
satz der hergestellten Erzeugnisse, der gehandelten 

Waren und der Dienstleistungen sowie die fortlaufen-
den Kosten. 

b) Der Versicherer ersetzt ferner einen – aufgrund von be-
hördlich angeordneten Wiederaufbau- oder Betriebsbe-
schränkungen – vergrößerten Ertragsausfallschaden. 
Voraussetzung ist, dass diese aufgrund von Geset-
zen oder Verordnungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles in Kraft getreten sind. Wenn die Wieder-
herstellung des Betriebes aufgrund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer 
Stelle erfolgen darf, wird für die Vergrößerung des 
Ertragsausfallschadens nur in dem Umfang gehaftet, 
soweit dieser vergrößerte Schaden auch bei Wie-
derherstellung an der bisherigen Stelle entstanden 
wäre. 

c) Der Versicherer haftet nicht, soweit der Ertragsausfall-
schaden erheblich vergrößert wird 

aa) durch außergewöhnliche, während der Unterbre-
chung eintretende Ereignisse; 

bb) dadurch, dass dem Versicherungsnehmer zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zer-
störter, beschädigter oder abhandengekommener 
Sachen nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Ver-
fügung steht. 

d) Nicht versichert sind 

aa) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren, soweit es sich nicht 
um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremd-
bezug handelt; 

bb) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzöl-
le;  

cc) Ausgangsfrachten, soweit keine fortlaufenden ver-
traglichen Zahlungsverpflichtungen entgegenste-
hen, und Paketporti; 

dd) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 

ee) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzab-
hängige Erfindervergütungen; 

ff) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, 
Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammen-
hängen, beispielsweise aus Kapital-, Spekulations- 
oder Grundstücksgeschäften; 

gg) Ertragsausfallschäden, deren Folgen sich im Be-
trieb ohne wesentliche Aufwendungen wieder ein-
holen lassen; 

hh) fortlaufende Kosten, soweit ihr Weiteraufwand 
rechtlich nicht notwendig oder wirtschaftlich nicht 
begründet ist oder soweit sie ohne den Ertragsaus-
fall nicht erwirtschaftet worden wären; 

ii) Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen und 
Einrichtungen, soweit sie auf vom Sachschaden 
betroffene Teile des versicherten Betriebes entfal-
len. 

§ C2  Haftzeit 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, haftet der Versi-
cherer für den Ertragsausfallschaden, der innerhalb von 12 
Monaten seit Eintritt des Sachschadens entsteht. 
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§ C3  Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Kosten zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Kosten, auch erfolglose, die der Versi-
cherungsnehmer  bei Eintritt des Versicherungsfalles 
den Umständen nach zur Abwendung und Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf 
Weisung des Versicherers macht. 

b) Macht der Versicherungsnehmer Kosten, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwen-
den oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, 
so leistet der Versicherer Kostenersatz nur, wenn diese 
Kosten bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 
oder die Kosten auf Weisung des Versicherers erfolg-
ten. 

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) und b) entspre-
chend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Kosten und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versiche-
rungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch 
nicht, soweit Kosen auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind. 

e) Der Versicherer hat den für die Kosten erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vor-
zuschießen. 

f) Nicht versichert sind Kosten für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Inte-
resse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 
Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von 
ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Um-
ständen nach geboten waren. 

 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständi-
gen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur 
ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet 
ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen. 

3. Zusätzliche Kosten 

Soweit dies vereinbart ist, gilt: 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfal-
les  notwendigen 

a) Sachverständigenkosten 

 Soweit der entschädigungspflichtige Schaden 25.000 € 
übersteigt, ersetzt der Versicherer bis zu 80 % der 
durch den Versicherungsnehmer nach § A15 (Allgemei-
ner Teil) zu tragenden Kosten des Sachverständigen-
verfahrens; 

b) Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehrkosten Der 
Versicherer ersetzt innerhalb der Haftzeit zusätzliche 
Standgelder und ähnliche Mehrkosten, die infolge eines 
versicherten Sachschadens anfallen, weil Lagerflächen 
nicht mehr zur Verfügung stehen oder Transportmittel 
nicht mehr entladen werden können; 

c) Wertverluste und zusätzliche Kosten 

 Der Versicherer ersetzt innerhalb der Haftzeit auch 
Wertverluste und zusätzliche Kosten, die dadurch ent-
stehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene Roh-, 
Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge 
eines versicherten Ertragsausfallschadens vom Versi-
cherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß ver-
wendet werden können; 

d) Vertrags- und Konventionalstrafen 

 Der Versicherer ersetzt innerhalb der Haftzeit auch Ver-
trags und Konventionalstrafen wegen Nichterfüllung von 
Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen. 

§ C4  Versicherte Gefahren und Schäden, Versicherungsfall 

1. Versicherte Gefahren 

Jede der Gefahren nach a) bis g) ist einzeln zu vereinba-
ren. Entschädigt wird der versicherte Ertragsausfall (siehe 
§ C1) infolge Schäden durch 

a) Feuer (siehe § C5), 

b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung (siehe 
§ C6) oder den Versuch einer solchen Tat, 

c) Leitungswasser (siehe § C7), 

d) Sturm, Hagel (siehe § C8), 

e) Weitere Elementargefahren (siehe § C9), 

f) Inneren Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und 
Aussperrung (siehe § C10), 

g) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ C11). 

2. Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden durch 

a) Kriegsereignisse jeder Art; 

b) Nukleare Strahlung, radioaktive Substanzen und Kern-
energie1).  

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Schäden an Sachen, die 
als Folge einer versicherten Gefahr nach Nr. 1 durch 
auf dem Versicherungsort betriebsbedingt vorhandene 
oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbe-
sondere Schäden durch Kontaminierung und Aktivie-
rung sind eingeschlossen. Ausgeschlossen bleiben je-
doch radioaktive Isotope von Kernreaktoren; 

c) Innere Unruhen, soweit nicht nach § C10 Nr. 1 versi-
chert; 

d) Erdbeben, soweit nicht nach § C9 Nr. 3 versichert; 

e) Feuer, soweit nicht nach § C5, § C9 Nr. 3 oder § C10 
Nr. 1 versichert; 

f) Sturmflut. 

 

 

 

------------------- 

1)   Der Ersatz von Schäden durch Kernenergie richtet sich 
in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Atomge-
setz. Die Betreiber von Kernanlagen sind zur De-
ckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür Haft-
pflichtversicherungen ab. 
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§ C5  Feuer 

3. Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemä-
ßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das 
sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag. 

4. Blitzschlag 

Blitzschlag ist das unmittelbare Auftreffen eines Blitzes auf 
Sachen. Ertragsausfallschäden infolge Überspannungs- 
und Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen 
sind nur versichert, wenn 

a) ein Blitz unmittelbar auf Gebäude, in denen sich die 
dem Betrieb dienenden Sachen befinden oder auf im 
Freien auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, liegenden Sachen (siehe § C12 Nr. 2 b) 
aa)) aufgetroffen ist oder 

b) an inneren Teilen von Gebäuden, in denen sich die dem 
Betrieb dienenden Sachen befinden, Schäden durch 
Blitzschlag entstanden sind. 

5. Explosion 

Explosion ist eine plötzliche Kraftäußerung durch Ausdeh-
nung von Gasen oder Dämpfen. 

Eine Explosion eines konstant unter Gas- oder Dampf-
druck stehenden Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang 
zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckun-
terschiedes innerhalb und außerhalb des Behälters statt-
findet. 

Wird im Inneren eines Behälters eine Explosion durch 
chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch 
an dem Behälter entstehender Schaden auch dann zu er-
setzen, wenn dessen Wandung nicht zerrissen ist. 

6. Implosion 

Implosion ist eine plötzliche Zerstörung eines Hohlkörpers 
durch die Differenz zwischen einem gleichbleibenden Au-
ßendruck und einem bestehenden inneren Unterdruck. 

7. Aufprall von Luftfahrzeugen 

Aufprall von Luftfahrzeugen ist das Aufprallen eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

8. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfall-
schäden infolge 

a) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 
wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1 
bis Nr. 5 verwirklicht hat; 

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch 
die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, 
sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen 
Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen.  

 Ertragsausfallschäden infolge eines Sachschadens an 
dritten Sachen sind nicht ausgeschlossen; 

c) Schäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stro-
mes an elektrischen Einrichtungen mit oder ohne Feu-
ererscheinung entstehen (z. B. durch Überstrom, Über-
spannung, Isolationsfehler, wie Kurz-, Windungs-, 
Körper oder Erdschluss, unzureichende Kontaktgabe, 
Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrich-
tungen). Ertragsausfallschäden infolge eines Sach-

schadens sind nicht ausgeschlossen, soweit sie Folge-
schäden von Brand- oder Explosionsschäden sind. 

Die Ausschlüsse gelten nicht für Schäden, die dadurch 
verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat. 

§ C6  Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Beraubung 

1. Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn jemand 

a) Sachen wegnimmt, nachdem er in einen Raum eines 
Gebäudes eingebrochen, eingestiegen oder mittels fal-
scher Schlüssel oder anderer Werkzeuge eingedrungen 
ist; ein Schlüssel ist falsch, wenn seine Anfertigung für 
das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person 
veranlasst oder gebilligt worden ist; der Gebrauch fal-
scher Schlüssel ist nicht schon dann bewiesen, wenn 
feststeht, dass Sachen abhandengekommen sind; 

b) Sachen wegnimmt, nachdem er in einem Raum eines 
Gebäudes ein Behältnis aufgebrochen oder falsche 
Schlüssel oder andere Werkzeuge benutzt hat, um es 
zu öffnen; 

c) Sachen aus einem verschlossenen Raum eines Ge-
bäudes wegnimmt, nachdem er sich in das Gebäude 
eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hat; 

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einer Wegnahme 
von Sachen auf frischer Tat angetroffen wird und eines 
der Mittel nach Nr. 3 b) aa) oder bb) anwendet, um sich 
den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

e) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis mittels 
richtiger Schlüssel öffnet, die er – auch außerhalb des 
Versicherungsortes – durch Einbruchdiebstahl oder Be-
raubung an sich gebracht hat und daraus Sachen weg-
nimmt. 

 Ist ein Ertragsausfall jedoch nur versichert, wenn Sa-
chen unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen 
nach § C12 Nr. 4 gesichert sind, so gilt dies als Ein-
bruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüs-
sel des Behältnisses erlangt hat durch 

aa) Einbruchdiebstahl nach Nr. 1 b) aus einem Behält-
nis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie die 
Behältnisse bietet, in denen die Sachen versichert 
sind; 

bb) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen 
die Sachen versichert sind, 2 Schlösser besitzen 
und alle zugehörigen Schlüssel (Schlüssel zu ver-
schiedenen Schlössern voneinander getrennt) au-
ßerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden; 

cc) Beraubung außerhalb des Versicherungsortes; 

bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen 
nach § C12 Nr. 4 mit einem Schlüsselschloss 
und einem Kombinationsschloss oder aus-
schließlich mit Kombinationsschlössern steht es 
dem Raub des Schlüssels gleich, wenn der Tä-
ter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder 
einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel 
nach Nr. 3 b) aa) oder bb) anwendet, um sich 
die Öffnung des Kombinationsschlosses zu er-
möglichen; 

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtiger Schlüs-
sel eindringt, die er – auch außerhalb des Versiche-
rungsortes – 
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aa) durch Einbruchdiebstahl oder Beraubung oder 

bb) ohne fahrlässiges Verhalten des Versicherungs-
nehmers oder des Gewahrsamsinhabers durch 
Diebstahl an sich gebracht hat und daraus Sachen 
wegnimmt. 

Versichert ist – bis zur vereinbarten Entschädi-
gungsgrenze – auch ein Ertragsausfallschaden 
aufgrund Wegnahme des Schaufensterinhaltes, 
wenn der Täter zu diesem Zweck das Schaufens-
ter zerstört und den Versicherungsort nicht betritt. 

2. Vandalismus 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Tä-
ter auf eine der in Nr. 1 a) oder f) bezeichneten Arten in 
den Versicherungsort körperlich eindringt und dem Betrieb 
dienende Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 

3. Beraubung innerhalb eines Gebäudes oder Grundstü-
ckes 

a) Beraubung innerhalb eines Gebäudes oder Grundstü-
ckes umfasst den Ertragsausfall infolge eines Verlustes 
von Sachen (§ C1 Nr. 2) innerhalb des Versicherung-
sortes (siehe § C12 Nr. 2 b) bb). 

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

b) Beraubung liegt vor, wenn 

aa) gegen den Versicherungsnehmer oder einen sei-
ner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um 
dessen Widerstand gegen die Wegnahme von Sa-
chen auszuschalten; Gewalt liegt nicht vor, wenn 
Sachen ohne Überwindung eines bewussten Wi-
derstandes entwendet werden (einfacher Dieb-
stahl/Trickdiebstahl); 

bb) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeit-
nehmer Sachen herausgibt oder sich wegnehmen 
lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
Leben angedroht wird, die innerhalb des Versiche-
rungsortes – bei mehreren Versicherungsorten in-
nerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem 
auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt 
werden soll; 

cc) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Ar-
beitnehmer Sachen weggenommen werden, weil 
unmittelbar vor der Wegnahme sein körperlicher 
Zustand infolge eines Unfalles oder infolge einer 
nicht verschuldeten sonstigen Ursache beeinträch-
tigt und dadurch seine Widerstandskraft ausge-
schaltet wird. 

 Einem Arbeitnehmer stehen Personen gleich, denen 
der Versicherungsnehmer die Obhut über die Sachen 
vorübergehend überlassen hat oder die er mit der Be-
wachung der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
beauftragt hat. 

4. Beraubung auf Transportwegen 

a) Beraubung auf Transportwegen umfasst den Verlust 
von Sachen (siehe § C1 Nr. 2) durch Personen, die 
nicht mit dem Transport beauftragt sind. 

 Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der Sa-
chen für einen unmittelbar anschließenden Transport 
und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe. 

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

b) Für Beraubung auf Transportwegen gilt abweichend 
von Nr. 3 b): 

aa) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Per-
sonen gleich, die in seinem Auftrag den Transport 
durchführen. Dies gilt jedoch nicht, wenn der 
Transportauftrag durch ein Unternehmen durchge-
führt wird, das sich gewerbsmäßig mit Transporten 
befasst. 

bb) Die den Transport durchführenden Personen, ge-
gebenenfalls auch der Versicherungsnehmer 
selbst, müssen für diese Tätigkeit geeignet sein. 
Im Übrigen gilt c) und d). 

cc) In den Fällen von Nr. 3 b) bb) liegt Beraubung nur 
vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und 
Stelle verübt werden soll. 

c) Im Rahmen der für Beraubung auf Transportwegen 
vereinbarten Entschädigungsgrenze leistet der Versi-
cherer – soweit nicht etwas anderes vereinbart ist – für 
Ertragsausfallschäden infolge Sachschäden 

aa) über 25.000 € nur, wenn der Transport durch min-
destens 2 Personen durchgeführt wurde; 

bb) über 50.000 € nur, wenn der Transport durch min-
destens 2 Personen und mit Kraftfahrzeug durch-
geführt wurde; 

cc) über 125.000 € nur, wenn der Transport durch 
mindestens 3 Personen und mit Kraftfahrzeug 
durchgeführt wurde; 

dd) über 250.000 € nur, wenn der Transport durch 
mindestens 3 Personen mit Kraftfahrzeug und au-
ßerdem unter polizeilichem Schutz oder unter be-
sonderen, mit dem Versicherer vorher für den Ein-
zelfall oder für mehrere Fälle vereinbarten 
Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde. 

d) Soweit Transport durch mehrere Personen vorausge-
setzt wird, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser 
Personen an den versicherten Sachen bestehen. Ge-
wahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei 
den Sachen befinden. 

 Soweit Transport mit Kraftfahrzeugen vorausgesetzt 
wird, zählt der Fahrer nicht als den Transport durchfüh-
rende Person. Jedoch müssen in seiner Person die Vo-
raussetzungen nach Nr. 4 b) bb) vorliegen. 

 Gewahrsam an Sachen in Kraftfahrzeugen haben nur 
die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem 
Kraftfahrzeug befinden. 

e) In Erweiterung zu Beraubung auf Transportwegen (sie-
he a) leistet der Versicherer Entschädigung, wenn der 
Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Trans-
portes nicht persönlich mitwirkt, auch für Ertragsausfall-
schäden infolge Sachschäden, die ohne Verschulden 
einer der den Transport ausführenden Personen ent-
stehen 

aa) durch Erpressung (siehe § 253 StGB), begangen 
an diesen Personen; 

bb) durch Betrug (siehe § 263 StGB), begangen an 
diesen Personen; 

cc) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittel-
barer körperlicher Obhut dieser Personen befin-
den; 
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dd) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der 
Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu be-
treuen. 

 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Be-
trag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

5. Sachen in Schaukästen oder Vitrinen 

Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen 
oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder in dessen 
unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher 
Schlüssel oder anderer Werkzeuge öffnet. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

6. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Sachschäden durch 

a) Beraubung auf Transportwegen, wenn und solange 
mehr als ein Transport gleichzeitig unterwegs ist; 

b) Leitungswasser (siehe § C7), auch wenn diese Schä-
den infolge eines Einbruchdiebstahles, einer Beraubung 
oder durch Vandalismus entstehen; für Schäden nach 
Nr. 4 e) dd) gilt dieser Ausschluss nicht. 

§ C7  Leitungswasser 

1. Nässeschäden 

Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus 

a)  Zu- oder Ableitungsrohren der Wasserversorgung oder 
den damit verbundenen Schläuchen; 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder aus deren wasserfüh-
renden Teilen; 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung 
sowie aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungs-
anlagen; 

d) stationär installierten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 3); 

e) Aquarien oder Wasserbetten.  

Wasserdampf und wärmetragende Flüssigkeiten (z. B. So-
le, Öle, Kühlmittel, Kältemittel) sind dem Leitungswasser 
gleichgestellt. 

2. Bruchschäden 

Innerhalb von Gebäuden, in denen sich der versicherte Be-
trieb befindet, sind Ertragsausfallschäden versichert infolge 

a) frostbedingter und sonstiger Bruchschäden an Rohren, 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

cc) von stationär installierten Wasserlöschanlagen 
(siehe Nr. 3), sofern diese Rohre nicht Bestandteil 
von Heizkesseln, Boilern, Wärmetauschern oder 
ähnlichen Installationen sind; 

b) frostbedingter Bruchschäden an nachfolgend genann-
ten Einrichtungen oder Installationen: 

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, 
Wasser und Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-
schlüsse, Wassermesser; 

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare 
Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanla-
gen; 

cc) stationär installierte Wasserlöschanlagen (siehe 
Nr. 3). 

 Als innerhalb eines Gebäudes gilt nicht der Bereich 
zwischen Fundamenten unterhalb des Gebäudes. 

3. Wasserlöschanlagen 

Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Berieselungs-
anlagen, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, 
Alarmanlagen, Pumpenanlagen, sonstige Armaturen und 
Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der auf 
Wasser basierenden Löschanlage dienen. 

4. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden 

a) durch Plansch- oder Reinigungswasser; 

b) durch Grundwasser, stehendes oder fließendes Ge-
wässer, Überschwemmung, Hochwasser oder Witte-
rungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen 
hervorgerufenen Rückstau, es sei denn, es handelt sich 
um Leitungswasserschäden durch einen hierdurch ver-
ursachten Rohrbruch; 

c) durch Austritt von Wasser aus Wasserlöschanlagen 
wegen eines Feuers, durch Umbauten oder Reparatur-
arbeiten an Gebäuden, in denen sich der versicherte 
Betrieb befindet oder durch Druckproben oder Repara-
turarbeiten an Wasserlöschanlagen; 

d) durch Schwamm; 

e) durch Erdfall oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser (siehe Nr. 1) den Erdfall oder den Erd-
rutsch verursacht hat; 

f) an Sachen und Gebäuden, soweit Gebäude, in denen 
sich der versicherte Betrieb befindet, nicht bezugsfertig 
oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht be-
nutzbar sind; 

g) durch Sturm oder Hagel (siehe § C8). 

Die Ausschlüsse nach a) bis d) gelten nicht für Bruchschä-
den an Rohren nach Nr. 2. 

§ C8  Sturm/Hagel 

1. Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindes-
tens Windstärke 8 (Windgeschwindigkeit mindestens 63 
km/Stunde). 

Ist diese Windstärke für den Versicherungsort nicht fest-
stellbar, so wird ein versichertes Sturmereignis unterstellt, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des   Versiche-
rungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat oder  

b) der Schaden an Sachen wegen des einwandfreien Zu-
standes des Gebäudes, in dem sich diese Sachen (sie-
he § C1 Nr. 2) befunden haben, nur durch Sturm ent-
standen sein kann. 
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2. Hagel 

Hagel ist ein Witterungsniederschlag in Form von schalen-
förmig aufgebauten Eiskristallen. 

3. Versicherte Schäden 

Versichert sind Ertragsausfallschäden, die entstehen 

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Ha-
gels auf Sachen; 

b) dadurch, dass der Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf Sachen wirft; 

c) als Folge eines Sturm- oder Hagelschadens nach a) 
oder b) an Sachen oder an Gebäuden auf dem Versi-
cherungsort  oder an mit diesen baulich verbundenen 
Gebäuden. 

4. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden 

a) durch Lawinen oder Schneedruck; 

b) durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder 
Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene 
Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei 
denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel 
entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

c) an Sachen und Gebäuden, soweit Gebäude, in denen 
sich der versicherte Betrieb befindet, nicht bezugsfertig 
oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht be-
nutzbar sind. 

§ C9  Weitere Elementargefahren 

1. Überschwemmung 

a) Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und 
Bodens des Grundstückes, auf dem der Versicherungs-
ort liegt, durch 

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder 
fließenden) Gewässern, 

bb) Witterungsniederschläge. 

b) Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 
mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Grund-
wasser. 

2. Rückstau 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern  
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus dem Rohrsystem des Gebäudes, in dem sich der ver-
sicherte Betrieb befindet, austritt. 

3. Erdbeben 

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des 
Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im 
Erdinneren ausgelöst wird. 

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in 
der Umgebung des Versicherungsortes Schäden 
an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an 
ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen ange-
richtet hat oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes 
der Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden 
sein kann. 

4. Erdfall 

Erdfall ist ein naturbedingter Einsturz des Erdbodens über 
natürlichen Hohlräumen. 

5. Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen 
von Gesteins oder Erdmassen. 

6. Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee 
oder Eismassen. 

7. Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen. 

8. Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 
Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Ausströmen von sonstigen 
Materialien und Gasen. 

9. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden an Sachen und Gebäuden, soweit Gebäude, in 
denen sich der versicherte Betrieb befindet, nicht bezugs-
fertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht 
benutzbar sind. 

10. Besonderes Kündigungsrecht 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 
Einhaltung einer Frist von 3 Monaten die Weiteren Ele-
mentargefahren (siehe § C4 Nr. 1 e) jederzeit kündigen. 
Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versiche-
rungsjahres wirksam wird. 

b) Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung des Versicherers zum gleichen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt kündigen. 

c) Die Kündigung nach a) oder b) hat in Schriftform zu er-
folgen. 

d) Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8 
Nr. 1 (Allgemeiner Teil). 

11. Wartezeit 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz für Weitere Elementargefahren nach Nr. 1 
und Nr. 2 ab Versicherungsbeginn frühestens erst nach Ab-
lauf von einem Monat nach Unterzeichnung des Antrages. 

Die Wartezeit entfällt, 

a) sofern zum Zeitpunkt der Antragsunterzeichnung für 
das beantragte Risiko bereits gleichartiger Versiche-
rungsschutz besteht; in diesem Fall entfällt die Warte-
zeit jedoch nicht für den hinzukommenden Teil des Ver-
sicherungsschutzes (z. B. erhöhter Versicherungs-
schutz); 

b) für Schäden durch unmittelbare Einwirkung von Witte-
rungsniederschlägen. 
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§ C10 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und 
Aussperrung 

1. Innere Unruhen 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe 
und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
unmittelbar Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

Dazu gehören auch unmittelbare Schäden durch Weg-
nahme bei Plünderungen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit Inneren Unruhen. 

2. Böswillige Beschädigung 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von Sachen durch be-
triebsfremde Personen. 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden 

a) durch Abhandenkommen von Sachen; 

b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl (siehe § 
C6) oder Leitungswasser (siehe § C7) entstehen; 

c) durch fremde im Betrieb tätige Personen; 

d) durch Computerviren, Trojaner, Würmer oder gleicharti-
ge Programme mit zerstörender oder beschädigender 
Wirkung auf Hard-, Software oder Daten oder infolge 
unberechtigter Handlungen nach Eindringen in Compu-
tersysteme; 

e) durch Störungen oder Ausfall externer Netze; 

f) durch biologische oder chemische Substanzen verur-
sachte Kontaminationen; 

g) an Daten, es sei denn, dass der Verlust oder die Verän-
derung der Daten infolge eines dem Grunde nach ver-
sicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) an dem Daten-
träger eingetreten ist, auf dem diese Daten gespeichert 
waren. 

3. Streik und Aussperrung 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers. 

Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete 
planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen 
Zahl von Arbeitnehmern des Versicherungsnehmers. 

Versichert sind Ertragsausfallschäden infolge Schäden 
durch die unmittelbaren Handlungen der streikenden oder 
ausgesperrten Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers 
im Zusammenhang mit einem Streik oder beim Widerstand 
gegen eine Aussperrung an Sachen. 

4. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechtes beansprucht werden kann. 

5. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden an Sachen und Gebäuden, 

a) soweit Gebäude, in denen sich der versicherte Betrieb 
befindet, nicht bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten 
für ihren Zweck nicht benutzbar sind, 

b) die verursacht werden durch Verfügung von hoher 
Hand. 

6. Besonderes Kündigungsrecht 

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Ge-
fahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik 
und Aussperrung (siehe § C4 Nr. 1 f) jederzeit kündi-
gen. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang 
wirksam. 

b) Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht 
Gebrauch, so kann der Versicherungsnehmer den ge-
samten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Kündigung des Versicherers zum gleichen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt kündigen. 

c) Die Kündigung nach a) oder b) hat in Schriftform zu er-
folgen. 

d) Bezüglich des Beitrages gilt die Bestimmung des § A8 
Nr. 1 (Allgemeiner Teil). 

§ C11 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 

1. Fahrzeuganprall 

a) Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung des 
Gebäudes, in dem sich der versicherte Betrieb befindet, 
durch Schienen oder Straßenfahrzeuge, die nicht vom 
Versicherungsnehmer oder seinen Arbeitnehmern ge-
lenkt werden. 

b) Nicht versichert sind Schäden durch Verschleiß. 

2. Rauch 

a) Ein Ertragsausfallschaden infolge eines Schadens an 
Sachen durch Rauch liegt vor, wenn dieser plötzlich be-
stimmungswidrig aus den am Versicherungsort befindli-
chen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanla-
gen ausgetreten ist und unmittelbar auf Sachen und 
Gebäude einwirkt. 

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde 
Einwirkung des Rauches entstehen. 

3. Überschalldruckwellen 

Ein Ertragsausfallschaden infolge eines Schadens an Sa-
chen und Gebäuden durch eine Überschalldruckwelle liegt 
vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das 
die Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle 
unmittelbar auf Sachen und Gebäude einwirkt. 

4. Nicht versicherte Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden an Sachen und Gebäuden, die verursacht wer-
den durch Verfügung von hoher Hand. 

§ C12 Versicherungsort 

1. Örtlicher Versicherungsumfang 

a) Versicherungsschutz für Ertragsausfall besteht nur, 
wenn der Sachschaden innerhalb des Versicherungsor-
tes eingetreten ist. 

b) Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge 
eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden 
Versicherungsfalles aus dem Versicherungsort entfernt 
und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit 
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diesem Vorgang beschädigt oder zerstört werden oder 
abhandenkommen. 

 Dies gilt nicht für die Gefahr Einbruchdiebstahl (siehe   
§ C4 Nr. 1 b). 

c) In der Einbruchdiebstahlversicherung müssen alle Vo-
raussetzungen eines Einbruchdiebstahles (siehe § C6 
Nr. 1), eines Vandalismus (siehe § C6 Nr. 2) oder einer 
Beraubung (siehe § C6 Nr. 3) innerhalb des Versiche-
rungsortes – bei mehreren Versicherungsorten inner-
halb desselben Versicherungsortes – verwirklicht wor-
den sein. Bei Beraubung auf Transportwegen (siehe § 
C6 Nr. 4) ist der Ort maßgebend, an dem die transpor-
tierten Sachen sich bei Beginn der Tat befunden haben. 

 Nicht versichert sind Ertragsausfallschäden infolge 
Schäden an Sachen, die an den Ort der Herausgabe 
oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters heran-
geschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen er-
folgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem 
auch die Drohung ausgesprochen worden ist. 

2. Bezeichnung des Versicherungsortes 

a) Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag 
bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäuden 
sowie Schaukästen und Vitrinen innerhalb des Grund-
stückes, auf dem der Versicherungsort liegt, und in 
dessen unmittelbarer Umgebung. 

b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist Versiche-
rungsort für  

aa) die Gefahr Feuer über a) hinaus das gesamte 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt; 

bb) die Gefahr Beraubung innerhalb eines Gebäudes 
oder Grundstückes (siehe § C6 Nr. 3) über a) hin-
aus das gesamte Grundstück, auf dem der Versi-
cherungsort liegt, soweit es allseitig umfriedet ist;  

cc) die Gefahr Beraubung auf Transportwegen (siehe 
§ C6 Nr. 4) die Bundesrepublik Deutschland; 

dd) Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist 
auch das Gebäude, in das diese ausgelagert sind. 

3. Außenversicherung 

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versi-
cherungsschutz auch für Ertragsausfall bei Schäden an 
Sachen (siehe § C1 Nr. 2), die sich vorübergehend außer-
halb des Versicherungsortes innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland befinden. Zeiträume ab 3 Monate gelten nicht 
mehr als vorübergehend. Ausgeschlossen sind Ertragsaus-
fallschäden infolge Schäden auf Baustellen. 

Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (siehe § C4 Nr. 1 b) 
sowie Sturm und Hagel (siehe § C4 Nr. 1 d) ist Vorausset-
zung, dass sich die Sachen in Gebäuden befinden. 

Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag 
begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwir-
kende Ursachen nicht auf Schäden durch Weitere Elemen-
targefahren nach § C4 Nr. 1 e) in Verbindung mit § C9. 

4. Wertsachen 

Ertragsausfallschäden infolge Schäden an 

a) Bargeld; Urkunden, z. B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere, 

b) Briefmarken; Münzen und Medaillen; unbearbeitete 
Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, aus ge-

nommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen; 
Schmucksachen, Perlen und Edelsteine und auf Geld-
karten geladene Beträge (z. B. Telefonkarten), 

c) Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, sind nur 
versichert, wenn sich diese in verschlossenen Behält-
nissen, die erhöhte Sicherheit auch gegen Wegnahme 
des Behältnisses gewähren, oder in Tresorräumen be-
finden. Dies gilt, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, bei Handelsbetrieben nicht für deren betriebstypi-
sche Waren und Vorräte. 

§ C13 Besondere Gefahrerhöhungen und Obliegenheiten zur 
Gefahrverhütung oder Gefahrverminderung (Sicher-
heitsvorschriften) 

1. Besondere Gefahrerhöhungen 

Eine Gefahrerhöhung (siehe § A3 (Allgemeiner Teil)) liegt 
für die Gefahr Einbruchdiebstahl insbesondere vor, wenn 

a) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, 
oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten 
durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden; 

b) Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den 
Versicherungsort angrenzen, dauernd oder vorüberge-
hend nicht mehr benutzt werden. 

2. Obliegenheiten zur Gefahrverhütung oder Gefahrver-
minderung (Sicherheitsvorschriften) 

Der Versicherungsnehmer hat 

a) alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu 
beachten. 

 Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 
zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht; 

b) Bücher zu führen sowie Inventuren und Bilanzen für die 
3 Vorjahre sicher und getrennt zum Schutz gegen 
gleichzeitige Vernichtung aufzubewahren; 

c) die Gewinn- und Verlustrechnungen im Sinne des         
§ C14 Nr. 1 aufzustellen. Dabei sind alle Kosten geson-
dert auszuweisen unter Kennzeichnung der im Bewer-
tungszeitraum fortlaufenden Kosten; 

d) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Samm-
lungen und über sonstige Sachen, für die dies beson-
ders vereinbart ist, Verzeichnisse zu führen und diese 
so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den versicherten Sa-
chen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können. Absatz 1 gilt nicht für Wertpapiere 
und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn 
der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 € nicht über-
steigt; Absatz 1 gilt ferner nicht für Briefmarken.  

 Absatz 1 und Absatz 2 gelten nicht für Banken und 
Sparkassen; 

e) sofern Ertragsausfall infolge Schäden an Daten versi-
chert ist, 

aa) diese mindestens einmal wöchentlich – sofern 
nicht in der Branche des Versicherungsnehmers 
kürzere Speicherfristen üblich sind – zu duplizieren 
und dabei auch die vorhergehende Sicherung auf-
zubewahren. Der Versicherungsnehmer hat si-
cherzustellen, dass Form und Struktur der Daten 
auf dem Sicherungsdatenträger so beschaffen 
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sind, dass deren Rücksicherung technisch möglich 
ist; 

bb) Duplikate von Daten und Programmen so getrennt 
aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall vo-
raussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können; 

f) für die Gefahr Feuer bestehende Brandwände und feu-
erbeständige Decken nicht in ihrem Feuerwiderstand,  
z. B. durch teilweises Abtragen, Einbau brennbarer Tei-
le oder Durchbrüche, zu verändern. Öffnungen in 
Brandwänden sind entsprechend der Landesbauord-
nung mit selbstschließenden, feuerbeständigen Türen 
zu schützen. Das Offenhalten von Feuerschutztüren z. 
B. durch Holzkeile oder Festbinden ist nicht erlaubt; 

g) Räume, die dem Betrieb dienen, genügend häufig zu 
kontrollieren; 

h) für die Gefahr Einbruchdiebstahl 

aa) solange die Arbeit – von Nebenarbeiten abgese-
hen – in dem Betrieb ruht, die Türen und alle sons-
tigen Öffnungen des Versicherungsortes stets ord-
nungsgemäß verschlossen zu halten und alle bei 
Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich 
vereinbarten Sicherungen voll gebrauchsfähig zu 
erhalten und zu betätigen. 

Ruht die Arbeit nur in einem Teil des Versicherung-
sortes, so gelten diese Vorschriften nur für Öffnun-
gen und Sicherungen der davon betroffenen Räu-
me; 

bb) vorhandene Sicherungen auch an ansonsten nicht 
erreichbaren Öffnungen zu betätigen, wenn die Er-
reichbarkeit durch Gerüste, Seil- oder andere Auf-
züge ermöglicht wird; 

cc) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang 
zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das 
Schloss unverzüglich durch ein gleichwertiges zu 
ersetzen; 

dd) Registrierkassen nach Geschäftsschluss zu ent-
leeren und offen zu lassen; 

ee) Geldbehälter nach Geschäftsschluss aus Rück-
geldgebern zu entnehmen; 

i) für die Gefahr Leitungswasser 

aa) alle wasserführenden Anlagen stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu erhalten; Störungen, Mängel 
oder Schäden an diesen Anlagen unverzüglich be-
seitigen zu lassen und notwendige Neubeschaf-
fungen oder Änderungen dieser Anlagen oder 
Maßnahmen gegen Frost unverzüglich durchzu-
führen; 

bb) während der kalten Jahreszeit alle Gebäude und 
Gebäudeteile zu beheizen und dies genügend 
häufig zu kontrollieren, oder dort alle wasserfüh-
renden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, 
zu entleeren und entleert zu halten; 

cc) nicht benutzte Gebäude oder Gebäudeteile genü-
gend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusper-
ren, zu entleeren und entleert zu halten; 

dd) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen 
mindestens 12 cm oder mindestens eine verein-
barte andere Höhe über dem Fußboden zu lagern; 

j) für die Gefahren Sturm und Hagel die Gebäude, in de-
nen sich die gegen Sturm und Hagel versicherten Sa-
chen befinden, insbesondere die Dächer, sowie – so-
weit deren Versicherung vereinbart ist – an der Außen-
seite des Gebäudes angebrachte Sachen stets in ord-
nungsgemäßem Zustand zu halten; 

k) für die Weiteren Elementargefahren alle notwendigen 
und zumutbaren Vorkehrungen gegen Elementarschä-
den zu treffen. Insbesondere sind zur Vermeidung von 
Überschwemmungsschäden wasserführende Anlagen 
auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, freizuhalten und Rückstausicherungen gemäß der 
jeweils geltenden Landesbauordnung bzw. den einzel-
nen Verordnungen der Kommunen (z. B. Entwässe-
rungssatzung) stets funktionsbereit zu halten sowie in 
Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte Sachen mindes-
tens 12 cm oder mindestens eine vereinbarte andere 
Höhe über dem Fußboden zu lagern. 

3. Rechtsfolgen der Verletzung 

a) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine Obliegenheit nach Nr. 2, so kann der 
Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von 
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig verletzt hat. 

b) Wird eine Obliegenheit nach Nr. 2 vom Versicherungs-
nehmer arglistig oder vorsätzlich verletzt, so ist der Ver-
sicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

§ C14 Versicherungswert, Meldung, Jahresbeitrag 

1. Versicherungswert und Versicherungswertermittlung 

Versicherungswert für Ertragsausfall ist der Umsatz des 
vorangegangenen Geschäftsjahres ohne Umsatzsteuer 
vermindert um Aufwendungen für Waren und/oder Materi-
aleinsatz zuzüglich eines Vorsorgebetrages für erwartete 
Änderungen des Betriebsertrages im laufenden und im 
nächsten Geschäftsjahr (Versicherungswertermittlung). 

2. Versicherungsjahr 

Das Versicherungsjahr hat dem Geschäftsjahr zu entspre-
chen. 

3. Meldung 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, spätestens 6 
Monate nach Ablauf eines Geschäftsjahres den nach sei-
nen Geschäftsbüchern im abgelaufenen Geschäftsjahr er-
wirtschafteten Versicherungswert (siehe Nr. 1) zu melden. 
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a) Meldet er diesen Wert innerhalb der Frist, gilt dieser 
rückwirkend ab Beginn des Versicherungsjahres als 
Versicherungssumme. 

 Jedoch ist die Entschädigung auf 135 % der bis dahin 
vereinbarten Versicherungssumme begrenzt (Vorsor-
ge). 

b) Wird die Meldung gemäß a) nach der vereinbarten Frist 
jedoch vor Ende des Geschäftsjahres nachgeholt, so 
gilt ab Eingang der Meldung der gemeldete Versiche-
rungswert als Versicherungssumme gemäß Nr. 1. Bis 
zum Eingang der Meldung gilt die zuletzt vereinbarte 
Versicherungssumme. 

c) Erfolgt keine Meldung nach a) oder b), so gilt – sofern 
Dynamik nach § C15 vereinbart ist – ab nächster 
Hauptfälligkeit der um die Dynamik erhöhte Wert als 
Versicherungssumme. 

4. Jahresbeitrag 

a) Der Jahresbeitrag errechnet sich nach der Formel: Ver-
sicherungssumme x Beitragssatz für jede einzelne ver-
sicherte Gefahr. Er wird jedoch mindestens in der Höhe 
des Mindesttarifbeitrages festgelegt. Der Beitrag verän-
dert sich um einen eventuell vereinbarten Nachlass o-
der Zuschlag und erhöht sich durch einen eventuell 
vereinbarten Zuschlag für unterjährige Zahlweise und 
um die gesetzliche Versicherungsteuer. 

b) Ändert sich nach Nr. 1 in Verbindung mit Nr. 3 die Ver-
sicherungssumme, so bleibt dies auf den Beitrag für 
das vergangene Versicherungsjahr ohne Einfluss. 

c) Für das laufende Versicherungsjahr wird im Falle von 
Nr. 3 a) und Nr. 3 b) der Jahresbeitrag nach a) neu be-
rechnet. 

aa) Im Falle von Nr. 3 a) gilt dieser rückwirkend zum 
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. Für 
die Zeit zwischen Beginn des laufenden Versiche-
rungsjahres und Eingang der Meldung bei dem 
Versicherer kann der Jahresbeitrag maximal um 
den Wert erhöht werden, um den der Versicherer 
maximal nach Nr. 3 a) gehaftet hätte. 

bb) Im Falle von Nr. 3 b) gilt der Jahresbeitrag nach a) 
mit Eingang der Meldung bei dem Versicherer. 

d) Der geänderte Jahresbeitrag nach c) bezieht sich nur 
auf den Zeitraum, für welchen die Änderung wirkt. 

5. Versichertes Interesse 

Die Versicherung gilt für Rechnung des Betriebsinhabers 
und des Versicherungsnehmers. 

§ C15 Dynamik 

1. Dynamik 

Soweit Dynamik vereinbart ist und für das vergangene Ge-
schäftsjahr keine Meldung des Versicherungswertes nach 
§ C14 Nr. 3 Absatz 1 erfolgte, erhöht sich die Versiche-
rungssumme im folgenden Geschäftsjahr um 10 %. 

2. Information über Änderungen 

Die nach Nr. 1 berechneten Versicherungssummen werden 
auf volle 500 € aufgerundet. Die neuen Versicherungs-
summen und die geänderten Beiträge werden dem Versi-
cherungsnehmer jeweils bekannt gegeben. 

3. Unterversicherung 

Die Bestimmungen über Unterversicherung (siehe § C16 
Nr. 3) bleiben unberührt. 

4. Widerspruchsrecht 

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über 
die neue Versicherungssumme kann der Versicherungs-
nehmer der Dynamik durch eine Erklärung in Textform wi-
dersprechen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung. Damit wird die Dynamik nicht wirksam. 

Teilt der Versicherungsnehmer seinen Versicherungswert 
nach § C14 Nr. 3 nicht spätestens gleichzeitig mit, so er-
lischt die Vorsorge (siehe § C14 Nr. 3 a) eventuell auch 
rückwirkend zu dem Zeitpunkt, zu dem der Widerspruch in 
Kraft tritt. 

5. Aufhebungsrecht 

Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Ein-
haltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des laufen-
den Versicherungsjahres verlangen, dass die Bestimmun-
gen über die Dynamik künftig nicht mehr anzuwenden 
sind. Zu diesem Zeitpunkt erlischt die Vorsorge (siehe § 
C14 Nr. 3 a). 

6. Überversicherung 

Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
nach § A14 Nr. 1 (Allgemeiner Teil) bleibt unberührt. 

§ C16 Entschädigungsberechnung, Versicherungssumme, 
Unterversicherung, Versicherung auf Erstes Risiko 

1. Entschädigungsberechnung 

a) Ersetzt wird der Ertragsausfall, das sind 

aa) der ausfallende Betriebsgewinn, welcher der Ver-
sicherungsnehmer ohne Ertragsausfall des Betrie-
bes in dem Bewertungszeitraum erwirtschaftet hät-
te und 

bb) die fortlaufenden Kosten innerhalb der Haftzeit. 

b) Der Bewertungszeitraum umfasst die vereinbarte Dauer 
der Haftzeit. Er endet zu dem Zeitpunkt, von dem an ein 
Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, spätestens 
jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. 

c) Für Kosten nach § C3 Nr. 3 leistet der Versicherer nur 
Entschädigung, soweit dies vereinbart wurde. 

d) Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind 
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und 
das Ergebnis des Betriebes während des Bewertungs-
zeitraumes günstig oder ungünstig beeinflusst haben 
würden, wenn der Ertragsausfall nicht eingetreten wäre. 

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der 
den Versicherungswert (siehe § C14 Nr. 1) entsprechen 
soll. 

3. Unterversicherung 

a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfal-
les (Unterversicherung), so wird die Entschädigung 
(siehe Nr. 1) in dem Verhältnis von Versicherungssum-
me zum Versicherungswert nach folgender Berech-
nungsformel gekürzt: 

 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 
Versicherungssumme dividiert durch den Versiche-
rungswert. 

 Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 
Kosten nach § C3 Nr. 1 und 2. 
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b) Sofern Positionen mit separaten Versicherungssummen 
vereinbart sind, so ist a) auf jede einzelne Position an-
zuwenden.  

c) Bei vereinbarten Entschädigungsgrenzen wird bei einer 
Unterversicherung die Entschädigung (siehe a) gekürzt. 
Danach ist Nr. 4 anzuwenden. 

4. Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens 

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me; 

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-
grenzen. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

5. Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist die Entschädigung für einzelne Positionen auf Erstes 
Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung (siehe Nr. 3) 
nicht berücksichtigt. 

6. Selbstbehalte 

Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je 
Versicherungsfall um den für diese Position vereinbarten 
Selbstbehalt gekürzt. 

7. Bereicherungsverbot 

Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf des Bewer-
tungszeitraumes als Folge des Ertragsausfalles innerhalb 
der Haftzeit ergeben, sind in billigender Weise zu berück-
sichtigen. 

8. Jahreshöchstentschädigung 

Die Entschädigung ist für 

a) Weitere Elementargefahren (siehe § C4 Nr. 1 e), 

b) Innere Unruhen, Streik und Aussperrung, Böswillige 
Beschädigung (siehe § C4 Nr. 1 f), 

c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe 
§ C4 Nr. 1 g), 

d) sonstige Gefahren und Positionen, zu denen eine Jah-
reshöchstentschädigung vereinbart ist, 

jeweils auf den im Einzelnen vereinbarten Betrag begrenzt.

 

 


